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Von: Jäger, Deborah im Auftrag von LGF-Buero, Funktionspostfach
An: Referat Mil (StK)
Betreff: Verbandsanhörung zum Gesetz zur Förderung der Bundeswehr in Bayern, AZ B II 5 - 1356-1-276,


Rückmeldung des Bayerischen Roten Kreuzes
Datum: Mittwoch, 13. März 2024 09:24:42
Anlagen: 202403_Stellungnahme BRK zur Gesetz zur Stärkung der Bundeswehr.pdf


Sehr geehrte Frau Staatsrätin Gernbauer,
sehr geehrte Damen und Herren,
 
anbei erhalten Sie die Rückmeldung des Bayerischen Roten Kreuzes zur
Verbandsanhörung zum Gesetz zur Förderung der Bundeswehr in Bayern.
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
i. A. Deborah Jäger
Referentin Präsidium und Landesgeschäftsführung
Präsidial- und Landesgeschäftsführungsbüro
 
Bayerisches Rotes Kreuz
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Landesgeschäftsstelle
Garmischer Straße 19-21
81373 München
 
Telefon: +49 (0) 89 9241-1374 | Fax: +49 (0) 89 9241-1476 | Mobil: +49 (0) 173 6627378 
E-Mail: jaeger@lgst.brk.de | Internet: www.brk.de
 
Besuchen Sie auch unsere offiziellen Sozialen Medien: : Facebook • Instagram • Twitter • LinkedIn
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BRK Landesgeschäftsstelle • Garmischer Straße 19-21 • 81373 München



Bayerische Staatskanzlei 
Franz-Josef-Strauß-Ring 1 
80539 München



München, den 11.03.2024



Verbandsanhörung zum Gesetz zur Förderung der Bundeswehr 
in Bayern, AZ B II 5 - 1356-1-276, Rückmeldung des Bayerischen 
Roten Kreuzes



Sehr geehrte Frau Staatsrätin Gernbauer, 
Sehr geehrte Damen und Herren,



wir nehmen Bezug auf ihr Schreiben vom 06.02.2024 und bedanken 
uns für die Möglichkeit, zum vorgelegten Gesetzesvorhaben Stellung 
nehmen zu können.



In unsere Rückmeldungen sind Eingaben aus dem Bereich 
Katastrophenschutz des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), den 
Stabsstellen Bildung und Sicherheitsforschung des BRK, des 
Bayerischen Zentrums für besondere Einsatzlagen sowie des 
Deutschen Roten Kreuzes, Generalsekretariat eingeflossen.



Zu folgenden Paragrafen des Gesetzesentwurfs des Gesetzes zur 
Förderung der Bundeswehr in Bayern nehmen wir wie folgt Stellung:



§1 Nr. 1, i. S. Ergänzung des Art. 6 Abs. (8) im BayHIG:
Satz 1 halten wir für unproblematisch und richtig. Eine Soll- 
Regelung stärkt die Zusammenarbeit im Allgemeinen und 
ebenfalls im Rahmen der Zivil-Militärischen-Zusammenarbeit, 
vordergründig mit dem Landeskommando Bayern und der 
Hochschule der Bundeswehr. Hier blicken wir im BRK und in 
im Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen (BayZBE 
gGmbH, Tochtergesellschaft des BRK) bereits heute auf eine 
sehr gewinnbringende Kooperation und 
Forschungspartnerschaften. Das BRK und das BayZBE 
können hier sowohl wissenschaftliche Partnerschaften als 
auch Anwendungspartnerschaften anbieten.



Bayerisches Rotes Kreuz
Körperschaft des öffentlichen Rechts



Landesgeschäftsstelle
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Satz 2 halten wir, insbesondere im Kontext der Freiheit der Forschung und Lehre 
gemäß Art. 5 GG, für zu sehr einschränkend. Es wäre in jedem Fall durch den 
Freistaat Bayern abzuwägen, ob die Erforderlichkeit zur Wahrung oder zur 
Wiederherstellung der nationalen Sicherheit die Interessen und den Grundsatz der 
Freiheit von Forschung und Lehre gemäß Art. 5 GG überwiegen oder ob dieser 
unverhältnismäßig eingeschränkt würde. Sofern das Deutsche Rote Kreuz (DRK) / 
BRK selbst forschend oder lehrend aktiv ist oder sich an Forschung und Lehre 
beteiligt, stünde dies im direkten Konflikt zum Grundsatz der Neutralität und 
Unabhängigkeit des Deutschen Roten Kreuzes.



§1 Nr. 2, i. S. Ergänzung des Art. 20, Sätze 3 und 4 im BayHIG:
Satz 3 halten wir im Kontext der Neutralität und Unabhängigkeit des DRK für kritisch. 
Das DRK / BRK muss seine Grundsätze mit höchster Priorität wahren. Ein 
unmittelbarer und uneingeschränkter Zugriff auf Forschungsergebnisse des DRK / 
BRK wäre ein Eingriff in die Grundsätze des DRK. Grundsätzlich stehen wir einer 
Nutzung jedoch nicht entgegen. Wir empfehlen daher eine Formulierung, die es 
ermöglicht, Forschungen und Forschungsergebnisse freizugeben oder eine Nutzung / 
Beteiligung zu ermöglichen, sofern dies nicht entgegen den Rechtsverpflichtungen 
oder Belangen der beteiligten Forschungspartner steht.
Zu Satz 3: Eine allgemeine mittelbare Militarisierung der Forschung und Lehre lehnen 
wir ab.
Satz 3 sollte zudem, unabhängig der unseres Erachtens notwendigen weniger 
einschränkenden Formulierung im Kontext der Wahrung der Grundsätze des DRK, 
neben dem militärischen Zweck mit Bezug auf das Konzept Zivile Verteidigung auch 
die die Punkte „Zivile Verteidigung“ und „Zivilschutz“ enthalten, die im Kontext der 
gesamtes Gesetzesinitiative gleichermaßen relevant sind.
Satz 4 halten wir ebenfalls für zu einschränkend. Im Rahmen der Freiheit der 
Forschung und Lehre muss es möglich sein, selbstbestimmt tätig zu werden. Dies 
schließt unseres Erachtens ein, dass eine militärische Verwendung ausgeschlossen 
werden kann. Es wäre, mit Bezug auf unsere Anmerkungen zu Satz 3, unseres 
Erachtens sinnvoll, vielmehr von Freigaben und Nutzungsrechten zu sprechen, die 
unter einem Genehmigungsvorbehalt der forschenden Einrichtungen und beteiligten 
Forschungspartnern stehen sollten. Anderenfalls wäre Satz 4 eine umfängliche 
Einschränkung der Freiheit der Forschung und Lehre, die auf Verfassungsmäßigkeit 
zu prüfen wäre.
Art. 20 des BayHIG bezieht sich zwar auf den Auftrag der Hochschulen, dennoch 
bestehen hier umfassende Zusammenarbeiten mit dem DRK / BRK, z. B. in 
Forschungskonsortien, die unter der Leitung der Hochschulen tätig werden. Eine 
Änderung des Art. 20 BayHIG stände im direkten Gegensatz zu den Grundsätzen 
des DRK.
Das DRK beteiligt sich nicht an „Kriegsforschung“. Eine ausschließliche Verwendung 
von Forschungsergebnissen des DRK / BRK zu eigenen Zwecken muss in jedem Fall 
erhalten bleiben und möglich sein.



§2 Absatz 2, i. S. Ergänzung des Art. 2 Abs. (6) im BayEUG:
Die Ergänzung des Abs. 6 im Art. 2 des BayEUG unterstützen wir. Wir empfehlen, 
insbesondere im Kontext des Gesetzesvorschlages, B. Lösung - „Zugang zu
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Schulen“, ebenfalls zu berücksichtigen, dass grundlegende (Bildungs-)lnhalte zum 
Zivilschutz und der Zivilen Verteidigung Einzug in die Schulen finden können. Das 
DRK / BRK sieht hier eine bedeutende Möglichkeit, dem satzungsgemäßen Auftrag 
zur Verbreitung des humanitären Völkerrechts nachkommen zu können. Der Zugang 
zu Schulen zur Wissensvermittlung, auch zu den Handlungsfeldern des DRK, im 
Rahmen der politischen Bildung ist eine bedeutende Chance im Kontext des 
Zivilschutzes und der Zivilen Verteidigung.



- Wir empfehlen, in Abs. (6) Satz 1 neben dem DRK / BRK auch die anderen 
Hilfsorganisationen zu ergänzen. Dies ist im Kontext des Zivilschutzes und der Zivilen 
Verteidigung sinnvoll und zielführend. Eine inhaltliche Zusammenarbeit mit der 
Bundeswehr, sofern sie thematisch obligatorisch ist, muss erfolgen.



- Zur Sicherstellung der Erfüllung der Aufgaben der Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben, insbesondere aber alle Hilfsorganisationen (siehe Begründung 
zu § 2) im Kontext des Zivilschutzes, sollten alle „Blaulichtorganisationen“ 
Berücksichtigung finden. Die Stärkung der Möglichkeiten, die Arbeit des DRK / BRK 
sowie der weiteren Blaulichtorganisationen bekannter zu machen, begrüßen wir 
explizit.
Die Bildung der Bevölkerung beginnt systematisiert in den Schulen. Schulische 
Bildungsinhalte zur Steigerung der Resilienz der Bevölkerung in Fragen des 
Zivilschutzes, insbesondere der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung, sind explizit zu 
begrüßen und sollten unseres Erachtens verstetigt werden.



Zu den weiteren Paragrafen 3 bis 6 des vorgelegten Gesetzesentwurfs haben wir im 
Rahmen der Verbandsanhörung keine Anmerkungen oder Rückfragen.



Wir stehen für Rücksprachen jederzeit zur Verfügung.



Mit freundlichen Grüßen



Angelika Schorer
Präsidentin



Dr. Elke Frank
Landesgeschäftsführerin
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